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   Sitzungsvorlage DS 2012/223 

   Rechts- und Ordnungsamt 
Lothar Kleb 
(Stand:14.06.2012) 

Verwaltungs- und Kulturausschuss 

öffentlich am 02.07.2012  

Gemeinderat 

öffentlich am 16.07.2012  

 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen: 124.3 

 

 

Verkaufsoffener Sonntag 

- Satzung über das Offenhalten der Einzelhandelsgeschäfte jeweils am ersten  

  Sonntag im Oktober von 13 Uhr bis 18 Uhr auf der Grundlage des  

  Ladenöffnungsgesetzes 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt die in der Anlage 1 beigefügte "Satzung über den ver-

kaufsoffenen Sonntag jeweils am ersten Sonntag im Oktober von 13 Uhr bis 18 Uhr" 

anlässlich der Veranstaltung "Ravensburger Sonntag – interkulturell". 
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Sachverhalt: 

1. Antrag des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg vom 15.05.2012 

 

 

Das am 06.03.2007 in Kraft getretene Ladenöffnungsgesetz legt fest, dass die 

Gemeinden zusätzliche Ladenöffnungszeiten an Sonntagen (maximal drei Mal 

pro Jahr) nur in Zusammenhang mit einer Veranstaltung frei gegeben können, 

wobei die Anforderungen an diese Veranstaltungen gelockert wurden. Der 

"Ravensburger Sonntag – interkulturell" erfüllt die Vorgaben des baden-

württembergischen Ladenöffnungsgesetzes, er ist bereits zu einer festen Grö-

ße im Ravensburger Veranstaltungskalender geworden. 

 

Bereits 1998 wurde der "verkaufsoffene Sonntag" auf Dauer genehmigt, diese 

Rechtsverordnung wurde mit dem alten Ladenschlussgesetz des Bundes un-

gültig. Eine Dauergenehmigung ist nur dann angezeigt, wenn die Anlass ge-

bende Veranstaltung ebenfalls voraussichtlich bis auf Weiteres durchgeführt 

wird. Ursprünglich war der verkaufsoffene Sonntag während der Oberschwa-

benschau, wurde dann aber anlässlich des "Markts der Regionen", ebenfalls 

jährlich vorverlegt. Es hat sich gezeigt, dass ein Entzerren von Oberschwa-

benschau und "verkaufsoffenem Sonntag" in vielerlei Hinsicht positiv ist. Diese 

Möglichkeit wird durch die vom Amt für Soziales und Familie sowie der Initiati-

ve Ravensburg organisierten Veranstaltung "Ravensburger Sonntag – inter-

kulturell", die sich mittlerweile gut etabliert hat, eröffnet. 

 

Das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (wifo) beantragt nun nicht nur den 

"verkaufsoffenen Sonntag" für dieses Jahr, sondern auch für die künftigen 

Jahre, jeweils am ersten Sonntag im Oktober anlässlich der Veranstaltung 

"Ravensburger Sonntag – interkulturell". Dieser Sonntag eigne sich, weil Ter-

minüberschneidungen mit der Oberschwabenschau vermieden werden und 

der Termin nicht mit anderen Veranstaltungen, auch im Umland, kollidiert. Der 

"verkaufsoffene Sonntag" ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, dieser Tag profi-

liert die Stadt Ravensburg insgesamt - auch in der Region - als Erlebnis und 

Einkaufsstadt und ganz besonders den Handel und die Gastronomie. 

 

Zu dem Antrag auf Genehmigung eines "verkaufsoffenen Sonntags" bzw. zu 

der Festsetzung auf Dauer wurden die Kirchen, die IHK und die Gewerkschaft 

gehört: 

 

Grundsätzlich sind die Kirchen zwar gegen zusätzliche Ladenöff-

nungszeiten an einem Sonntag, begrüßen aber die Beschränkung auf 

einen "verkaufsoffenen Sonntag" im Jahr ebenso wie die beabsichtigte 

Dauerregelung. Wichtig ist ihnen dabei, dass die Zeiten des Hauptgot-

tesdienstes frei gehalten werden. 

 

Die Gewerkschaft verdi ist generell gegen weitere Öffnungszeiten an 

einem Sonntag und begründet dies mit dem Schutz der Arbeitnehmer 

und deren Familien. 
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Für die IHK ist besonders wichtig, dass an der Beschränkung auf einen 

"verkaufsoffenen Sonntag" im Jahr festgehalten wird. Eine Dauerge-

nehmigung für diese zusätzlichen Öffnungszeiten wäre sicherlich eine 

gute Sache. 

 

In den zurückliegenden Jahren wurde in Ravensburg jeweils ein "verkaufsof-

fener Sonntag" genehmigt. Dies entspricht auch der Empfehlung des Han-

delsausschusses der IHK. Seit 2002 findet der "verkaufsoffene Sonntag" am 

ersten Sonntag im Oktober statt. Nachdem aufgrund der alten Rechtslage 

schon eine Dauerregelung bestanden hat, schlägt die Verwaltung vor, wieder-

rum eine bis auf Weiteres geltende Satzung zu beschließen. 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

1. Satzung über den "verkaufsoffenen Sonntag" jeweils am ersten Sonntag 

im Oktober von 13 Uhr bis 18 Uhr. 

2. Antrag des Wirtschaftsforums 

 

 


	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlussvorschlag
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

